
GZ. RV/7500184/2015

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Dr. Monika Kofler in der
Verwaltungsstrafsache gegen VN NN, geboren am GebDat, Straßenbez, PLZ_Ort,
Deutschland, betreffend Verwaltungsübertretung Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2
(Wiener) Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005 i.V.m. § 4 Abs.
1 Parkometergesetz 2006, LGBI. für Wien 9/2006, in der geltenden Fassung, über die
Beschwerde des Beschuldigten vom 06.01.2015 gegen das Erkenntnis des Magistrates
der Stadt Wien MA 67 als Abgabenstrafbehörde vom 05.12.2014, MA 67-PA-ZAHL, zu
Recht erkannt:

I. Gemäß § 50 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das 
angefochtene Straferkenntnis bestätigt.

II. Gemäß § 52 Abs. 1 und 2 VwGVG hat der Beschwerdeführer einen Beitrag zu den 
Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von 12,00 Euro (20 % der verhängten 
Geldstrafe) binnen zwei Wochen nach Zustellung dieses Erkenntnisses zu leisten.

III. Der Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens ist zusammen mit der 
Geldstrafe und den Kosten des Beschwerdeverfahrens an den Magistrat der Stadt 
Wien zu entrichten. Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs. 2 BFGG als 
Vollstreckungsbehörde bestimmt.

IV. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte Behörde 
nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Verfahrensgang

Mit Strafverfügung vom 5.11.2013 wurde VN NN, in der Folge mit Bf. bezeichnet,
angelastet, er habe am 29.7.2013 um 18:03 Uhr in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone
in Wien 14, Seckendorfstraße gegenüber 6, mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug
mit dem behördlichen Kennzeichen KENNZ folgende Verwaltungsübertretung
begangen: Abstellen des Fahrzeuges, ohne für seine Kennzeichnung mit einem für den
Beanstandungszeitpunkt gültigen Parkschein gesorgt zu haben. Demnach habe er die
Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt. Nach Anführung der anzuwendenden rechtlichen
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Bestimmungen wurde über den Bf. eine Geldstrafe in Höhe von 60,00 Euro, im Fall der
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden verhängt.

Gegen die Strafverfügung hat der Bf. Einspruch erhoben und eingewendet, er sei in dieser
Zeit in der Baustelle des Altenheim zum be- und entladen von Werkzeug und Material in
gekennzeichneten Flächen der Baustelle tätig gewesen.

Das zum Sachverhalt befragte Organ der Parkraumüberwachung konnte sich nicht
daran erinnern, ob das Fahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen KENNZ(D) zum
Kontrollzeitpunkt in einer gekennzeichneten Baustelle abgestellt war und ob eine
Ladetätigkeit durchgeführt wurde.

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 46 lag zu dem Zeitpunkt, in welchem der Bf. das
Kraftfahrzeug in der Seckendorfstraße abgestellt hat, keine Bewilligung zur Durchführung
von Arbeiten auf oder neben der Straße nach § 90 Abs. 1 und 3 StVO vor.

Mit Schreiben des Magistrates der Stadt Wien vom 15. September 2014 wurde dem Bf.
das Ergebnis der Ermittlungen wie folgt zur Kenntnis gebracht:

„Aus dem Bewilligungsbescheid der MA 46 zur Zahl MA 46/p90/39114/2012/MAG/
HES geht hervor, dass sich die Baustelle in der Heinrich-Collin-Straße (zwischen
Gusenleithnergasse und Seckendorfstraße) befand.

Die Meldungslegerin konnte in ihrer Stellungnahme keine Angaben darüber machen,
ob das Fahrzeug in einer gekennzeichneten Baustelle gestanden ist bzw. ob eine
Ladetätigkeit durchgeführt wurde.

In der Anzeige wurde ebenfalls kein diesbezüglicher Vermerk gemacht.

Der Bescheid wird auf Grundlage des Ergebnisses der Beweisaufnahme erlassen werden,
soweit nicht Ihre Stellungnahme anderes erfordert.

Gleichzeitig haben Sie die Gelegenheit, Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse
und allfällige Sorgepflichten bekannt zu geben (§ 19 Verwaltungsstrafgesetz - VStG 1991).
Wenn Sie davon keinen Gebrauch machen, können Ihre tatsächlichen Einkommens- und
Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten bei einer allfälligen Strafbemessung
nicht berücksichtigt werden. Bei einer Schätzung müsste von durchschnittlichen
Verhältnissen ausgegangen werden.“

Ferner wurde dem Bf. Gelegenheit zur Stellungnahme wie folgt gegeben:
„Sie können zum Ergebnis der Beweisaufnahme innerhalb von zwei Wochen ab
Zustellung dieser Verständigung eine Stellungnahme abgeben und die Ihrer Verteidigung
dienenden Beweismittel vorlegen oder zu uns zu einer mündlichen Erörterung des
Gegenstandes kommen.

Wenn Sie eine schriftliche Stellungnahme abgeben, so ist diese bei uns einzubringen.

Die Stellungnahme kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte
beachten Sie, dass der Absender die mit jeder Ubermittlungsart verbundenen Risiken (zB
Ubertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.
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Sie können zur mündlichen Erörterung persönlich zu uns kommen, an Ihrer Stelle
einen Bevollmächtigten entsenden oder gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu uns
kommen.“

Dieses Schreiben konnte zwar zugestellt werden, der Bf. hat sich jedoch dazu nicht
geäußert.

Mit Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 67,
Parkraumüberwachung, vom 5.12.2014, GZ. MA 67-PA-ZAHL wurde dem Bf. folgende
Verwaltungsübertretung zur Last gelegt:

„Sie haben am 29.7.2013 um 18:03 Uhr in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in
WIEN 14, SECKENDORFSTRASSE GGÜ. 6 mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug mit dem
behördlichen KennzeichenKENNZ  folgende Verwaltungsübertretung begangen:
Abstellen des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein
gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben. Die
Parkometerabgabe wurde daher fahrlässig verkürzt.
Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBI. für Wien
Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung.“

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wurde gegen den Bf. eine Geldstrafe in der
Höhe von EUR 60,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe,
verhängt.

Es wurde ihm zudem ein Betrag von EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des
Strafverfahrens auferlegt (§ 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes).

Begründend wurde ausgeführt, das Fahrzeug sei von einem Organ der
Landespolizeidirektion Wien beanstandet worden, weil es ohne gültigen Parkschein
abgestellt gewesen sei.

Im Zuge des Verfahrens habe der Bf. angegeben, dass das Fahrzeug zwecks
Ladetätigkeit in einem gekennzeichneten Baustellenbereich abgestellt gewesen wäre.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung vom
29.7.2014, welche von einem Organ der Landespolizeidirektion Wien aufgrund
eigener dienstlicher Wahrnehmung gelegt worden sei, durch Einsichtnahme in den
BaustelIenbewilligungsbescheid der Magistratsabteilung 46, sowie durch Einholung einer
Stellungnahme des Meldungslegers.

Dem Bescheid der Magistratsabteilung 46 habe entnommen werden können, dass
sich die Baustelle in der Heinrich-Collin- Straße (zwischen Gusenleithnergasse und
Seckendorfstraße) befunden habe.

In der Seckendorfstraße selbst sei keine Baustelle bewilligt gewesen.
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Da der Bf. von der Möglichkeit, sich zu den aufgenommen Beweisen zu äußern, keinen
Gebrauch gemacht habe, sei das Verfahren, wie in der Verständigung vom Ergebnis der
Beweisaufnahme angekündigt, ohne Anhörung durchgeführt worden und die dem Bf. zur
Last gelegte Übertretung auf Grund der Feststellung des Meldungslegers als erwiesen
erachtet worden.

Ein Rechtfertigungsgrund, also eine Norm, die das tatbestandsmäßige Verhalten
ausnahmsweise erlaube bzw. welche die Strafbarkeit aufheben würde, liege im
gegenständlichen Fall daher nicht vor.

Die Behörde legte daher die über eigene dienstliche Wahrnehmung erstattete
Organstrafverfügung ihrer Entscheidung zugrunde.

Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstelle, müsse bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2
der Parkometerabgabeverordnung).

Die Abgabe sei mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheines (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung bei Verwendung eines
elektronischen Parkscheines entrichtet (§ 5 Abs. 1 Parkometerabgabeverordnung).

Dieser Verpflichtung sei der Bf. nicht nachgekommen.

Die Verschuldensfrage sei zu bejahen gewesen.

Der Bf. habe die Parkometerabgabe daher nicht entrichtet und somit fahrlässig verkürzt.

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt werde, seien als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).

Die verhängte Geldstrafe soll durch ihre Höhe geeignet sein, den Bf. wirksam von einer
Wiederholung abzuhalten.

Die Strafe habe sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das Parkometergesetz
verfolge auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und könne dieses Ziel nur erreicht
werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet sei, den Bf. zur Vermeidung von
Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten.

Bei der Strafbemessung sei auch berücksichtigt worden, dass einschlägige, rechtskräftige
Vormerkungen bei der Behörde nicht aktenkundig seien.

Betreffend die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie allfällige Sorgepflichten
des Bf. seien dem Amt keine Umstände bekannt, die annehmen ließen, dass der Bf. durch
die verhängte Strafe in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen übermäßig hart getroffen
werde.

In der Rechtsmittelbelehrung wurde der Bf. darauf hingewiesen, dass er, wenn er die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünsche, diese
gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen müsse.
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Gegen das Straferkenntnis hat der Bf. Beschwerde erhoben und eingewendet, zur Zeit
der Feststellung sei er am Bau des Altenheims tätig gewesen. Er habe „Lieferung geliefert
und abgeladen“. Des weiteren „Werkzeug be- und entladen“. Es sei völlig klar, dass man
das Auto für 1-5min. verlasse und gegen Diebstahl absichere und verschließe wenn man
„die Lieferung am Vorgegebenen Ort zur Unterschrift holt“. Der Bau des Gebäudes liege
ja wohl „in Ihrem Interesse“ und sollte doch zum be- und entladen frei gegeben sein. Die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Bf. nicht beantragt.

Feststellungen

Der Bf. hat das mehrspurige Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen KENNZ
am 29.7.2013 um 18:03 Uhr in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien 14,
Seckendorfstraße gegenüber 6, abgestellt und dieses weder mit einem gültig entwerteten
Parkschein gekennzeichnet noch einen elektronischen Parkschein aktiviert. Es handelte
sich um einen Teil der Kurzparkzone, der weder als Ladezone noch als Baustellenbereich
ausgewiesen war.

Beweiswürdigung

Die Feststellungen stützen sich auf den Akteninhalt des Verwaltungsaktes. Dass sich in
dem Bereich, in welchem der Bf. sein Fahrzeug abgestellt hat, ein Baustellenbereich mit
einer ausdrücklich gekennzeichneten Ladezone befunden hat, ist aufgrund der Mitteilung
der Magistratsabteilung 46 auszuschließen. Darüber hinaus liegen keine Beweismittel
vor, welche eine Ladetätigkeit des Bf. belegen würden. Gerade bei Lieferungen an Firmen
hätten abgezeichnete Lieferscheine sowie Rechnungen vorliegen müssen, welche der
Bf. dann vorgelegt hätte, weil er davon ausgegangen ist, dass die Ladetätigkeit ein
Verschulden ausschließen würde. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich um eine
reine Schutzbehauptung handelt.

Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 1 Abs. 1 des (Wiener) Gesetzes über die Regelung der Benützung von
Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz 2006) wurde
die Gemeinde ermächtigt, durch Verordnung für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen gemäß § 25 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO
1960), BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 99/2005,
die Entrichtung einer Abgabe auch für mehrspurige Kraftfahrzeuge vorzuschreiben, die
lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für die Dauer der
Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das
Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer
Abgabe vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung) ist für das Abstellen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe zu
entrichten.
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Gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 Parkometerabgabeverordnung umfasst der Begriff "Abstellen"
sowohl das Halten im Sinne der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 Z 27 der StVO
1960, als auch das Parken im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 28 der StVO von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen.

Gemäß § 2 Abs. 1 StVO gilt Im Sinne dieses Bundesgesetzes als
…
27.       Halten: eine nicht durch die Verkehrslage oder durch sonstige wichtige Umstände
erzwungene Fahrtunterbrechung bis zu zehn Minuten oder für die Dauer der Durchführung
einer Ladetätigkeit (§ 62);
…
28.       Parken: das Stehenlassen eines Fahrzeuges für eine längere als die in Z 27
angeführte Zeitdauer.

…

Gemäß § 2 Parkometerabgabeverordnung in der im Beschwerdezeitraum geltenden
Fassung beträgt die Abgabe für jede halbe Stunde Abstellzeit 1 Euro, wobei für
angefangene halbe Stunden der volle Abgabebetrag zu entrichten ist. Beträgt die gesamte
Abstellzeit nicht mehr   als zehn Minuten, ist ein Abgabebetrag nicht zu entrichten, wenn
der hiefür vorgesehene Parkschein vorschriftsmäßig angebracht und entwertet oder
aktiviert ist.

Gemäß § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.
Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet abstellt, für das
eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des
Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der Durchführung der angeordneten
Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.

Gemäß § 1 der Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Art der zu verwendenden
Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen (Kontrolleinrichtungsverordnung) sind
als Hilfsmittel zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung
des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird
(Parkometerabgabeverordnung) Parkscheine nach dem Muster der Anlagen oder
 elektronische Parkscheine zu verwenden.

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. c StVO 1960 hat die Behörde hat für bestimmte Straßen
oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes durch
Verordnung wenn ein erhebliches wirtschaftliches Interesse von einem oder von mehreren
umliegenden Unternehmungen vorliegt, Straßenstellen für die unbedingt notwendige
Zeit und Strecke für Ladetätigkeiten durch Parkverbote, wenn jedoch eine Ladetätigkeit
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Abstellflächen und deren beste
Ausnützung erfahrungsgemäß durch ein Parkverbot nicht gewährleistet ist, durch
Halteverbote freizuhalten (Ladezonen).
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Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 16.12.1983, 81/17/0168,
zur Vorgängerbestimmung des Parkometergesetzes 2006, nämlich zu § 1 Abs. 1
(Wiener) Parkometergesetz 1974 Folgendes ausgeführt: "Die "Ladezone", also ein
"Halteverbot ausgenommen Ladetätigkeit", im Sinn des § 52 Z. 13 b dritter Abs. StVO hat
durchaus ambivalenten Charakter. Grundsätzlich stellt nämlich das Halteverbot zweifellos
eine weiter gehende Einschränkung dar als die Anordnung einer Kurzparkzone. Mit
Recht macht jedoch andererseits der Beschwerdeführer geltend, dass die "Ladezone"
gleichzeitig eine Erlaubnis darstellt, das Fahrzeug ohne rechtliche Beschränkung während
der Dauer der Ladetätigkeit (hiezu wird auf das hg. Erkenntnis vom 22. Oktober 1970,
Zl. 593/69, verwiesen) abzustellen. Dem Beschwerdeführer ist zuzugeben, dass eine
derart zulässige Ladetätigkeit - wenn auch nur in Einzelfällen - die im Beschwerdefall
maßgebliche eineinhalbstündige Parkdauer innerhalb einer Kurzparkzone unter
Umständen erheblich überschreiten kann, ohne dass von vornherein gesagt werden
könnte, die Anordnung einer Kurzparkzone würde anderen Verkehrszeichen in diesem
Bereich jedenfalls vorausgehen.
Bei dieser Auslegung dieser Normenkonkurrenz hält es der Verwaltungsgerichtshof
für zulässig, die im Bericht des Verkehrsausschusses zur 9. StVO-Novelle (1099 Blg.
Nr. 15. GP) vertretene Auffassung zu berücksichtigen. Danach seien nämlich von der
Kurzparkzonenregelung Fahrzeuge ausgenommen, für die durch Straßenverkehrszeichen
reservierte Straßenstellen im Bereich einer Kurzparkzone vorgesehen seien, wie z.
B. Fahrzeuge für Behinderte Fahrzeuge des Diplomatischen Corps in den für solche
Fahrzeuge vorgesehenen Zonen, Taxifahrzeuge auf Taxistandplätzen bzw. Fahrzeuge,
mit denen in einer Ladezone eine Ladetätigkeit durchgeführt werde. Da diese Auslegung
sich im Rahmen der Gesetzestexte hält, und überdies dem Sinn derartiger Ladezonen (sie
sollen ja von anderen Fahrzeugen für Zwecke des Be- und Entladens freigehalten werden)
entspricht, ist sie der formalen Überlegung, wonach im Bereich einer Kurzparkzone keine
Ausnahme denkbar sei, vorzuziehen. Dies bedeutet also, dass die Kurzparkzone durch
eine "Ladezone" zwar nicht an sich und zur Gänze unterbrochen wird, sie aber jenen
Fahrzeugen gegenüber nicht gilt, die ausschließlich für die Be- oder Entladetätigkeit
dort abgestellt werden. Sind aber die Vorschriften über die Kurzparkzone auf derartige
Fälle nicht anzuwenden, dann ist auch der Abgabentatbestand des § 1 des Wiener
Parkometergesetzes nicht erfüllt."

Bei Durchführung einer Ladetätigkeit in einer dafür eingerichteten Ladezone ist daher
keine Parkometerabgabe zu entrichten.

Abgesehen von ausdrücklich für diese Zwecke eingerichteten Ladezonen ist eine
allgemeine Ausnahme von der Pflicht zur Entrichtung der Parkometerabgabe selbst im Fall
der Durchführung einer Ladetätigkeit, nicht vorgesehen.

Der Bf. hätte sein Fahrzeug daher entweder durch einen ordnungsgemäß entwerteten
Parkschein kennzeichnen oder einen elektronischen Parkschein aktivieren müssen, was
er jedoch unstrittig nicht getan hat.

Der Bf. hat daher die Parkometerabgabe in objektiver Hinsicht verkürzt.
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Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 sind Handlungen oder Unterlassungen, durch
die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als Verwaltungsübertretungen
mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Aufgrund der Aussagen des Bf. ist offenkundig, dass dieser davon ausging, dass die
Durchführung einer Ladetätigkeit nicht der Kurzparkzonenregelung unterliegt.

Auch wenn der Bf. tatsächlich eine Ladetätigkeit durchgeführt hätte und sich lediglich des
begangenen Unrechts nicht bewusst gewesen wäre, war dieser doch als Lenker eines
mehrspurigen Kraftfahrzeuges dazu verpflichtet, sich mit den einschlägigen rechtlichen
Bestimmungen vertraut zu machen.

Die Benutzung der Kurzparkzone ohne entsprechende Entwertung eines Parkscheines
bzw. Aktivierung eines elektronischen Parkscheines ist daher zumindest als fahrlässig
begangen im Sinne des Gesetzes anzusehen.

Zur Strafzumessung ist auszuführen, dass gemäß § 19 Abs. 1 VStG Grundlage für
die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes
und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat sind. Gemäß § 19 Abs. 2
VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies die nach dem Zweck der
Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie
nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß
des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart
des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß
anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
des Bf. sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Die der Bestrafung zugrunde liegende Handlung schädigte das öffentliche Interesse an der
ordnungsgemäßen und fristgerechten Abgabenentrichtung. Für die Tatbegehung im Sinne
der anzuwendenden gesetzlichen Bestimmung reicht fahrlässiges Verhalten aus.

Das Ausmaß des Verschuldens war in Anbetracht der Außerachtlassung der im
gegenständlichen Fall objektiv gebotenen und dem Bf. zuzumutenden Sorgfalt als
nicht geringfügig zu bezeichnen, da weder hervorgekommen noch aufgrund der
Tatumstände anzunehmen ist, dass die Einhaltung der verletzten Rechtsvorschrift durch
den Bf. im konkreten Fall eine besondere Aufmerksamkeit erfordert hätte oder dass
die Verwirklichung des Straftatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte
vermieden werden können.

Zu den Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnissen hat der Bf. keine Angaben
gemacht.

Erschwerungsgründe lagen nicht vor. Als Milderungsgrund zu berücksichtigen war das
Fehlen von Vorstrafen nach dem Parkometergesetz.

Gemäß § 16 Abs. 2 letzter Satz VStG ist die Ersatzfreiheitsstrafe ohne Bedachtnahme auf
§ 12 VStG nach den Regeln der Strafbemessung festzusetzen.
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Der gesetzliche Strafrahmen des § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 sieht eine Geldstrafe
von höchstens 365,00 Euro vor. Die verhängte Geldstrafe beträgt lediglich rund ein
Sechstel dieses Betrages, sodass der bereits im angefochtenen Straferkenntnis
angenommene Milderungsgrund des Fehlens von Vorstrafen nach dem Parkometergesetz
ausreichend  berücksichtigt worden ist. Eine Strafherabsetzung kam unter Bedachtnahme
auf die vorangeführten Strafbemessungsgründe, die general- und spezialpräventive
Funktion der Verwaltungsstrafe nicht in Betracht.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem
ein Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

Gemäß § 52 Abs. 2 VwGVG ist dieser Beitrag für das Beschwerdeverfahren mit 20% der
verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen.

Im Hinblick auf die verhängte Strafe in Höhe von 60,00 Euro war der Beitrag zu den
Kosten des Beschwerdeverfahrens daher mit 12,00 Euro zu bestimmen.

Gemäß § 52 Abs. 6 VwGVG sind die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sinngemäß
anzuwenden. Gemäß § 54b Abs. 1 VStG idF BFBl l 2013/33 sind rechtskräftig verhängte
Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen binnen zwei Wochen
nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann
sie unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund
anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge
uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach
Abs. 2 vorzugehen.

Gemäß § 25 Abs. 2 BFGG hat das Bundesfinanzgericht, soweit dies nicht in der BAO,
im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, in seiner Entscheidung zu bestimmen, welche
Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat.

 

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision durch die
belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig, da das Erkenntnis
nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung
zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht
einheitlich beantwortet wird.
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Im gegenständlichen Fall waren keine Rechtsfragen von besonderer Bedeutung zu klären,
weil sich die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Sachverhaltes bereits aus dem
klaren Wortlaut der anzuwendenden Bestimmungen ergibt.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

 

 

Wien, am 22. Juli 2016

 


